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16. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 300 038 510, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hier für kraftlos 
erklärt. 

17. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 306 143 462, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 
Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 
machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

18. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 406 912 378, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 
Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 
machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

19. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr.400 815 015, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 
Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 
machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

20. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 300 264 116, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 
Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 
machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

21. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 409 912 607, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hier für kraftlos 
erklärt. 
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22. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 400 936 290, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hier für kraftlos 
erklärt. 
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23. Bekanntmachung 

Wahlordnung für die Wahl 
der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder der Stadt Schwerte 

vom 24.02.2014 
Aufgrund der §§ 7, 27 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. Seite 666), in der zur Zeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Schwerte in seiner Sitzung am 19.02.2014 folgende Wahlord-
nung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder der Stadt Schwerte 
beschlossen: 

§ 1 Wahlgebiet 
Das Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Schwerte.  

§ 2 Wahlorgane 
Wahlorgane sind 

1. der Wahlleiter/die Wahlleiterin, 

2. der Wahlausschuss, 

3. für jeden Stimmbezirk der Wahlvorstand, 

4. der Wahlvorstand zur zentralen Auszählung der in den Stimmbezirken abgegebenen Stimmen 
und 

5. der Briefwahlvorstand. 

§ 3 Wahlleiter/Wahlleiterin 
Der Wahlleiter/die Wahlleiterin ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
zuständig, soweit nicht gesetzliche Vorgaben und/oder diese Wahlordnung bestimmte Zuständigkeiten 
anderen Wahlorganen übertragen. 

§ 4 Wahlausschuss 
1. Wahlausschuss für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder ist der 

Wahlausschuss für die Gemeindewahlen. 

2. Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung der Wahlvorschläge und stellt das Gesamter-
gebnis der Wahl fest.  

§ 5 Wahlvorstand und ehrenamtliche Tätigkeit 
1. Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher/der Wahlvorsteherin, dem stellvertretenden 

Wahlvorsteher/der stellvertretenden Wahlvorsteherin und drei bis sechs Beisitzern/Beisitzerinnen. 
Aus dem Kreis der Beisitzer/Beisitzerinnen wird ein Schriftführer/eine Schriftführerin und ein 
stellvertretender Schriftführer/eine stellvertretende Schriftführerin bestellt. 
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2. Der Bürgermeister beruft die Mitglieder des Wahlvorstandes. Dem Wahlvorstand können neben 
Wahlberechtigten nach § 6 auch Bürger/Bürgerinnen angehören. 

3. Der Wahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Wahlvorstehers/der Wahlvorsteherin den Ausschlag.  

4. Die Mitglieder der Wahlvorstände üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. 

§ 6 Wahlberechtigung 
1. Wahlberechtigt ist, wer 

a. nicht Deutscher/Deutsche im Sinne des Art. 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 

b. eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 

c. die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat oder 

d. die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.August 2013 (BGBL.I S. 3458) er-
worben hat. 

2. Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 

a. 16 Jahre alt sein, 

b. sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 

c. mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung ha-
ben. 

3. Wahlberechtigte Personen nach Absatz 1 Buchstaben c) und d) müssen sich bis zum zwölften Tag 
vor der Wahl in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. 

§ 7 Wahlrechtsausschluss 
Nicht wahlberechtigt sind Ausländer/Ausländerinnen 

1. auf die das Aufenthaltsgesetz nach seinem § 1 Absatz 2, Nummern 2 und 3 keine Anwendung 
findet oder 

2. die Asylbewerber/Asylbewerberinnen sind. 

§ 8 Wählbarkeit 
1. Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 6 sowie alle Bürger/Bürgerinnen der Stadt Schwerte, 

die 

- am Wahltag 18 Jahre alt sind und 
- mindestens seit drei Monaten vor der Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 

2. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
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§ 9 Wahltag und Wahlzeit 
1. Die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates findet am Tag der Kommunalwahl statt. 

2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 

§ 10 Wahlvorschläge 
1. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin fordert nach Bekanntmachung des Wahltages zur Einreichung 

von Wahlvorschlägen durch öffentliche Bekanntmachung auf. 

2. Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtigten oder Bürgern/Bürgerinnen (Listen-
wahlvorschlag) oder einzelnen Wahlberechtigten sowie Bürgern/Bürgerinnen (Einzelbewerber) 
eingereicht werden. Jeder/Jede Wahlvorschlagsberechtigte kann nur einen Wahlvorschlag einrei-
chen. 

3. Als Wahlbewerber/Wahlbewerberin kann jeder/jede Wahlberechtigte sowie jeder Bürger/jede 
Bürgerin der Stadt Schwerte benannt werden, sofern er/sie seine/ihre Zustimmung schriftlich er-
teilt hat. Die Zustimmung ist unwiderruflich. 

4. Bei Listenwahlvorschlägen bestimmt sich die Reihenfolge der Stellvertretung in entsprechender 
Anwendung des § 45 Absatz 1 KWahlG, so dass an die Stelle des/der verhinderten gewählten Be-
werbers/Bewerberin der/die Listennächste tritt.  

5. Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung der den Wahlvorschlag einreichenden Gruppe 
unterzeichnet sein und den Nachweis führen, dass die Benennung und Aufstellung der Bewer-
ber/Bewerberinnen nach demokratischen Grundsätzen erfolgt sind. 

6. Der Wahlvorschlag muss Vor- und Familiennamen, die Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift der Hauptwohnung des Wahlbewerbers/der Wahlbewerberin enthal-
ten. 

7. Jeder Wahlvorschlag muss als „Listenwahlvorschlag“ oder als „Einzelbewer-
ber/Einzelbewerberin“ gekennzeichnet und mit einer Bezeichnung des Wahlvorschlages versehen 
sein. Fehlt diese, tritt ersatzweise der Name des ersten Bewerbers/der ersten Bewerberin an die 
Stelle der Wahlvorschlagsbezeichnung. 

8. In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson 
bezeichnet sein. 

9. Für die Wahlvorschläge sind die Formblätter zu verwenden, die der Wahlleiter/die Wahlleiterin 
bereithält. 

10. Wahlvorschläge können bis zum 48. Tag, 18:00 Uhr, beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin einge-
reicht werden. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin prüft die Wahlvorschläge und legt sie dem Wahl-
ausschuss zur Entscheidung vor. 

11. Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 39. Tag vor der Wahl über die Zulassung der 
Wahlvorschläge. Für die Zurückweisung von Wahlvorschlägen gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des 
Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

12. Die zugelassenen Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter/von der Wahlleiterin mit den in Absatz 
7 genannten Merkmalen, jedoch ohne Tag und Monat der Geburt, bekannt gemacht. 
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§ 11 Stimmzettel 
1. Die Einzelbewerber/Die Einzelbewerberinnen werden mit Namen und Vornamen in den Stimm-

zettel aufgenommen 

2. Die Listenwahlvorschläge werden mit der Bezeichnung des Wahlvorschlages sowie mit der 
Kurzbezeichnung aufgenommen. Zusätzlich werden Familienname und Vorname der ersten fünf 
auf der Liste genannten Bewerber/Bewerberinnen aufgeführt. 

3. Die Wahlvorschläge erscheinen in der Reihenfolge des Eingangs der für einen gültigen Wahlvor-
schlag erforderlichen Unterlagen auf dem Stimmzettel.  

§ 12 Wählerverzeichnis 
1. Für jeden Stimmbezirk wird ein Wählerverzeichnis geführt. 

2. In das Wählerverzeichnis werden alle Personen von Amts wegen eingetragen, bei denen am 
35.Tag vor der Wahl feststeht, dass sie am Wahltag wahlberechtigt sind. Die Wahlberechtigten 
erhalten eine Wahlbenachrichtigung bis zum 21. Tag vor der Wahl. 

3. Für wahlberechtigte Personen nach § 6 Absatz 1, Buchstaben c) und d) gilt § 6 Absatz 3. 

4. Die Wahlberechtigten werden im Wählerverzeichnis mit Familien- und Vornamen, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit und Anschrift aufgeführt. Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufender 
Nummer nach Straßen und Hausnummern alphabetisch angelegt. 

5. Das Wählerverzeichnis wird vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Stadt Schwerte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Zeit und Ort der Bereithal-
tung zur Einsichtnahme werden öffentlich bekannt gemacht. 

6. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist 
bei der Stadt Schwerte Einspruch einlegen. Über den Einspruch entscheidet der Bürgermeister. 
Gegen die Entscheidung des Bürgermeisters kann binnen drei Tagen nach Zustellung Beschwerde 
eingelegt werden, über die die Aufsichtsbehörde entscheidet. 

§ 13 Durchführung der Wahl 
1. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis des Stimmbezirkes eingetragen ist oder einen 

Wahlschein hat. 

2. Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. 

3. Auf Verlangen hat der Wähler/die Wählerin sich gegenüber dem Wahlvorstand über seine/ihre 
Person auszuweisen. 

4. Bei der Briefwahl hat der Wähler/die Wählerin dem Bürgermeister in einem verschlossenen 
Wahlbriefumschlag  

a. Seinen/ihren Wahlschein, 

b. in einem besonderen verschlossenen Stimmzettelumschlag seinen/ihren Stimmzettel 

so rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief am Wahltag bis 16 Uhr bei ihm eingeht. 

Auf dem Wahlschein hat der Wähler/die Wählerin dem Bürgermeister an Eides statt zu versi-
chern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des Wählers/der Wähle-
rin gekennzeichnet worden ist. 
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§ 14 Stimmzählung 
1. Nach dem Ende der Wahlzeit können die Urnen verschiedener Stimmbezirke zu einer zentralen 

Auszählung zusammen geführt werden. Den Urnen sind das jeweilige Wählerverzeichnis, die je-
weilige Niederschrift und die eingenommenen Wahlscheine beizulegen. Nach dem Ende der 
Wahlzeit ist ein für die Auszählung gebildeter Wahlvorstand abweichend von dem für die Wahl-
handlung gebildeten Wahlvorstand für die Stimmzählung zuständig. 

2. Bei der zentralen Auszählung wird zunächst anhand der Wählerverzeichnisse und der eingenom-
menen Wahlscheine die Anzahl der abgegebenen Stimmen festgestellt. Diese Zahl wird mit den in 
der Urne befindlichen Stimmzetteln verglichen. Danach wird die Zahl der gültigen Stimmen und 
der auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Stimmen ermittelt. 

3. Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der für die Auszählung gebildete Wahlvorstand. 

4. Für die Ungültigkeit von Stimmen gilt § 30 des Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung. 

5. Über die Auszählung der Stimmen ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 15 Feststellung des Wahlergebnisses und der Sitzverteilung 
1. Der Wahlausschuss stellt - nach vorangegangener Vorprüfung der Wahlniederschrift auf 

Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit durch den Wahlleiter/die Wahlleiterin - unver-
züglich nach der Wahl das Wahlergebnis und die Sitzverteilung nach dem Divisorverfah-
ren mit Standardrundung Sainte Laguë/Schepers fest. Er/Sie ist dabei an die Entscheidung 
der Wahlvorstände gebunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler zu berichtigen. Bei glei-
chen zu berücksichtigenden Zahlenbruchteilen bis zu vier Stellen nach dem Komma ent-
scheidet das vom Wahlleiter/von der Wahlleiterin zu ziehende Los. 

2. Entfallen bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag mehr Sitze, als Bewer-
ber/Bewerberinnen benannt sind, bleiben diese Sitze unbesetzt. 

3. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin gibt die Namen der gewählten Bewerber/Bewerberinnen 
öffentlich bekannt, benachrichtigt die gewählten Bewerber/Bewerberinnen durch Zustel-
lung und fordert sie schriftlich auf, die Wahl binnen einer Woche anzunehmen. Für die 
Annahmeerklärung, den Mandatsverlust (einschließlich Verzicht) und die Ersatzbestim-
mung gelten die Regelungen des Kommunalwahlgesetzes NRW in der jeweiligen Fassung 
entsprechend. 

§ 16 Wahlprüfung 
Für die Wahlprüfung gelten die Regelungen des Kommunalwahlgesetzes NRW in der jeweiligen 
Fassung entsprechend. 

§ 17 Fristen 
Die in dieser Wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder verändern sich nicht 
dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder der Termin auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen 
gesetzlichen oder staatlichen Feiertag fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ausge-
schlossen. 
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§ 18 Anzuwendende Vorschriften 
Für die Wahl zum Integrationsrat gelten unbeschadet dieser Wahlordnung die §§ 2, 5 Absatz 1, §§ 9 
bis 13, 24 bis 27, 30, 34 bis 46, 47 Satz 1 und § 48 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend. 

§ 19 Amtssprache 
Die Amtssprache ist deutsch. 

§ 20 Inkrafttreten 
Diese Wahlordnung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates der Stadt Schwerte vom 29.10.2009 
außer Kraft. 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

Die vorstehende Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder 
der Stadt Schwerte vom 24.02.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Die vorstehende Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder 
der Stadt Schwerte vom 24.02.2014 stimmt mit dem am 19.02.2014 gefassten Beschluss des Rates der 
Stadt Schwerte überein. 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 24.02.2014 

gez. 
Böckelühr 
Bürgermeister
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24. Bekanntmachung 

IV. Nachtrag vom 24.02.2014 
zur Hauptsatzung der Stadt Schwerte vom 06.03.2008 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S.666), in der 
zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Schwerte mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl 
der Ratsmitglieder in seiner Sitzung am 19.02.2014 folgenden IV. Nachtrag zur Hauptsatzung der 
Stadt Schwerte vom 06.03.2008 beschlossen: 

§ 1  
§ 6 („Integrationsrat“) der Hauptsatzung der Stadt Schwerte vom 06.03.2008 
erhält folgende Fassung: 

„§6  
Integrationsrat 

(1) Es wird ein Integrationsrat gemäß §27 Absatz 1 Satz 3 gebildet, indem 12 Mitglieder gemäß § 27 
Absatz 2 Satz 1 GO NRW direkt gewählt werden und die vom Rat bestellten Ratsmitglieder ge-
mäß § 27 Absatz 2 Satz 4 und 5 GO NRW hinzutreten. Die Zahl der vom Rat bestellten Ratsmit-
glieder richtet sich nach der Anzahl der im Rat der Stadt Schwerte vertretenen Fraktionen, wobei 
jede Fraktion berechtigt ist, ein Ratsmitglied zur Bestellung durch den Rat vorzuschlagen.  

(2) Weiteres regelt die Satzung für den Integrationsrat der Stadt Schwerte in der jeweils gültigen 
Fassung.“ 

§ 2  
Der IV. Nachtrag vom 24.02.2014  zur Hauptsatzung der Stadt Schwerte vom 06.03.2008 tritt am 
Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

Der vorstehende IV. Nachtrag vom 24.02.2014 zur Hauptsatzung der Stadt Schwerte vom 06.03.2008 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Der o. g. IV. Nachtrag vom 24.02.2014 zur Hauptsatzung der Stadt Schwerte vom 06.03.2008 stimmt 
mit dem am 19.02.2014 gefassten Beschluss des Rates überein. 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 24.02.2014 

gez. 
Böckelühr 
Bürgermeister
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25. Bekanntmachung 

Satzung für den Integrationsrat der Stadt Schwerte vom 24.02.2014 
Aufgrund des § 27 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. Seite 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der 
Rat der Stadt Schwerte in seiner Sitzung am 19.02.2014 die nachfolgende Satzung für den Integrati-
onsrat der Stadt Schwerte beschlossen: 

§ 1  
Kompetenzen und Aufgaben 

(1) Die Stadt Schwerte richtet nach Maßgabe dieser Satzung zur Mitwirkung der Ausländerinnen und 
Ausländer an den kommunalen Willensbildungsprozessen einen Integrationsrat ein. 

(2) Rat und Integrationsrat sollen sich über die Themen und Aufgaben der Integration in der Stadt 
Schwerte abstimmen. Der Integrationsrat kann sich darüber hinaus mit allen Angelegenheiten der 
Stadt Schwerte befassen. 

(3) Auf Antrag des Integrationsrates ist eine Anregung oder Stellungnahme des Integrationsrates dem 
Rat oder einem seiner Ausschüsse vorzulegen. 

(4) Der Integrationsrat hat das Recht, Anfragen an die Verwaltung zu stellen.  

(5) Der Integrationsrat soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss oder der Verwaltung 
vorgelegt werden, Stellung nehmen. 

(6) Die Verwaltung leitet Vorlagen, die die in Absatz 2 Satz 2 bezeichneten Angelegenheiten betref-
fen, vor der Beratung im Rat oder Ausschüssen dem Integrationsrat zur Behandlung zu. Rat oder 
Ausschüsse behandeln solche Vorlagen der Verwaltung nur, wenn der Integrationsrat zuvor Stel-
lung genommen hat. 

(7) Der Integrationsrat betreibt seine Öffentlichkeitsarbeit selbständig im Rahmen des § 14 dieser 
Satzung. 

(8) Der Integrationsrat wirkt an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Er berät über alle 
Haushaltsansätze, die seine Aufgaben betreffen und kann dazu Vorschläge und Anregungen ma-
chen. 

(9) Dem Integrationsrat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Der Rat kann nach Anhörung des Integrationsrates den Rahmen festlegen, innerhalb 
dessen der Integrationsrat über ihm vom Rat zugewiesene Haushaltsmittel entscheiden kann. 

§ 2  
Vorsitzende/-r und Stellvertreter 

Der Integrationsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende, einen ersten Stellver-
treter/eine erste Stellvertreterin und einen zweiten Stellvertreter/eine zweite Stellvertreterin. Gewählt 
ist derjenige/diejenige, für den/die in geheimer Abstimmung mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
abgegeben worden ist. Erreicht niemand diese Mehrheit, so ist nach einem weiteren Wahlgang derje-
nige/diejenige gewählt, der/die die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Entsprechendes gilt für die Wahl der Stellvertreter/Stellvertreterinnen.  
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§ 3  
Teilnahme- und Rederecht in kommunalen Gremien 

Der/Die Vorsitzende des Integrationsrates oder ein anderes vom Integrationsrat benanntes Mitglied ist 
berechtigt, bei der Beratung der Angelegenheiten nach § 1 Absatz 3 an der Sitzung des jeweiligen 
Gremiums teilzunehmen. Auf sein/ihr Verlangen ist ihm/ihr das Wort zu erteilen. 

§ 4  
Vorschlagsrecht für Ratsausschüsse 

Der Integrationsrat schlägt dem Rat für alle Ausschüsse, soweit rechtlich möglich, je ein Mitglied und 
einen Stellvertreter/eine Stellvertreterin als sachkundigen Einwohner/sachkundige Einwohnerin gemäß 
§ 58 Absatz 4 der Gemeindeordnung vor. 

§ 5  
Bildung von Arbeitskreisen 

Der Integrationsrat kann für die Beratung bestimmter Themen dauernd oder vorübergehend Arbeits-
kreise bilden. Mitglieder der Arbeitskreise müssen nicht Mitglieder des Integrationsrates sein. Auf 
Beschluss eines Arbeitskreises können an den Sitzungen auch sonstige sachkundige Personen teilneh-
men. Der/Die Vorsitzende ist aus dem Kreis der Integrationsratsmitglieder zu wählen.  

§ 6  
Zahl der Mitglieder und Amtszeit 

(1) Der Integrationsrat setzt sich aus 12 gewählten Mitgliedern und weiteren vom Rat gemäß § 6 der 
Hauptsatzung der Stadt Schwerte in der jeweils gültigen Fassung bestellten Ratsmitgliedern zu-
sammen. Die Listen oder Einzelbewerber werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl für die Dauer der Wahlperiode des Rates gewählt. 

(2) Nach Ablauf der Wahlzeit üben die bisherigen Mitglieder ihre Tätigkeit bis zum Zusammentritt 
des neu gewählten Integrationsrates weiter aus. 

(3) Jede Liste stellt für ihre gewählten Mitglieder maximal gleich viele allgemeine Stellvertre-
ter/Stellvertreterinnen. Gewählte Einzelkandidaten werden nicht vertreten. Für jedes Ratsmitglied 
ist ein stellvertretendes Ratsmitglied zu benennen. 

§ 7  
Ständige Beratungspersonen und Sachverständige 

(1) Die Verwaltung nimmt in beratender Funktion an den Sitzungen des Integrationsrates teil. 

(2) Zur Sitzung des Integrationsrates können zusätzlich Sachverständige eingeladen werden, sofern es 
die jeweilige Tagesordnung für geboten erscheinen lässt oder die Mehrheit der Mitglieder des In-
tegrationsrates es wünscht. 

§ 8  
Wahlberechtigte 

(1) Wahlberechtigt ist, wer 

1. nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 

2. eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 
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3. die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat oder 

4. die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3458), erwor-
ben hat. 

Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 

1. 16 Jahre alt sein, 

2. sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und  

3. mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung ha-
ben. 

Wahlberechtigte Personen nach Satz 1 Nummern 3 und 4 müssen sich bis zum zwölften Tag vor 
der Wahl in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. Sie haben den Nachweis über die Wahlberech-
tigung zu führen. 

(2) Nicht wahlberechtigt sind Ausländer 

1. auf die das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1555), nach seinem § 1 Absatz 2, Nummern 2 oder 3 keine Anwendung findet oder 

2. die Asylbewerber sind. 

(3) Wählbar sind mit Vollendung des 18. Lebensjahres alle wahlberechtigten Personen nach Absatz 3 
Satz 1 sowie alle Bürger/Bürgerinnen der Gemeinde. 

Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 

1. sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und  

2. seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 

(4) Die Wahl ist auch als Briefwahl möglich. 

§ 9  
Wahltermin 

Die Wahl der Mitglieder findet am Tag der Kommunalwahl statt. 

§ 10  
Anlehnung an das Kommunalwahlgesetz 

Für die Wahl zum Integrationsrat gelten die §§ 2, 5 Absatz 1, §§ 9 bis 13, 24 bis 27, 30, 34 bis 46, 47 
Satz 1 und § 48 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend. 

§ 11  
Wahlordnung 

Für die Durchführung der Wahl im Rahmen der §§ 8 - 10 wird eine Wahlordnung beschlossen. Dabei 
ist § 27 Absatz 11, Satz 2 der Gemeindeordnung zu beachten. 
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§ 12  
Geschäftsordnung 

Der Integrationsrat regelt seine inneren Angelegenheiten durch eine Geschäftsordnung. Im Übrigen 
gilt die Geschäftsordnung des Rates entsprechend.  

§ 13  
Rechtsstellung der Integrationsratsmitglieder 

Für die Rechtsstellung der gewählten Mitglieder des Integrationsrates gelten die §§ 30, 31, 32 Absatz 
2, 33, 43, Absatz 1, 44 und 45 mit Ausnahme des Absatz 5 Nummer 1 der Gemeindeordnung entspre-
chend. 

§ 14  
Geschäftsführung des Integrationsrates 

(1) Die Stadt Schwerte stellt für den Integrationsrat zur Erledigung seiner Aufgaben einen Geschäfts-
führer/eine Geschäftsführerin zur Verfügung.  

(2) Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin des Integrationsrates erhält die Einladungen und 
Sitzungsprotokolle aller Ausschuss- und Ratssitzungen; soweit gesetzliche Regelungen nicht ent-
gegenstehen, werden diese den Integrationsratsmitgliedern zur Verfügung gestellt. 

(3) Der Integrationsrat wird vor der Besetzung der Stelle des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin 
sowie vor der Einstellung von Personal für die Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Mig-
rations- und Integrationsarbeit angehört. 

§ 15  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für den 
Integrationsrat der Stadt Schwerte vom 29.10.2009 außer Kraft. 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

Die vorstehende Satzung für den Integrationsrat der Stadt Schwerte vom 24.02.2014 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Die vorstehende Satzung für den Integrationsrat der Stadt Schwerte vom 24.02.2014 stimmt mit dem 
am 19.02.2014 gefassten Beschluss des Rates der Stadt Schwerte überein. 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 24.02.2014 

gez. 
Böckelühr 
Bürgermeister 
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26. Bekanntmachung 

Allgemeinverfügung über das Verbot von Techno-Partys im Stadtgebiet  
Schwerte in der Zeit vom 01.04.2014 bis zum 31.10.2014 

Gemäß § 14 Absatz 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbe-
hördengesetz – OBG NRW) vom 13.05.1980 in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit  
§ 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
vom 12.11.1999 in der zurzeit geltenden Fassung erlässt die Stadt Schwerte folgende Allgemeinverfü-
gung: 

1. Verbot der Durchführung von und der Teilnahme an sogen. Technopartys 

Im Internet (u. a. unter www.facebook.com) wurde in der Vergangenheit mehrfach für Tech-
no-Partys (Brückenparty/GOA-Party o. ä.), insbesondere für den Bereich unter der Brücke der 
BAB A 45, im Ortsteil Schwerte-Ergste, Westhofener Weg, als öffentliche Veranstaltung ge-
worben. 

Die Durchführung von und die Teilnahme an solchen Veranstaltungen wird hiermit im oben 
genannten Bereich, aber auch im übrigen Stadtgebiet von Schwerte, in der Zeit vom 
01.04.2014 bis zum 31.10.2014, auf öffentlichen Verkehrsflächen und in Anlagen untersagt. 

2. Platzverweisung und Verwaltungszwang 

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Verfügung zu Nummer 1 wird ein Platzverweis ausgespro-
chen, der nötigenfalls mit der Anwendung unmittelbaren Zwanges durchgesetzt werden kann.  

3. Bekanntgabe 

Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG NRW mit dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag als bekanntgegeben.  

4. Veröffentlichung 

Die Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung erfolgt im Amtsblatt der Stadt Schwerte. 
Die Verfügung nebst Begründung kann zudem montags und mittwochs von 08.00 Uhr bis 
13.30 Uhr, dienstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
und freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus der Stadt Schwerte, Bereich Ordnung, 
Zimmer 14, Rathausstr. 31, 58239 Schwerte, eingesehen werden.  

Begründung zu 1. 

Rechtsgrundlage für die getroffene Maßnahme ist § 14 Absatz 1 OBG NRW. Danach müssen Ord-
nungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht 
unter anderem dann, wenn Individualrechtsgüter, insbesondere Leben und körperliche Unversehrtheit, 
aber auch Rechtsnormen des privaten und öffentlichen Rechts gefährdet sind.  

In der Vergangenheit kam es bei ähnlichen Veranstaltungen immer wieder zur Missachtung des 
geltenden Rechts. Da die Initiatoren solcher Veranstaltungen für die Ordnungsbehörde nicht erkennbar 
sind, besteht keine Gelegenheit, sie über Möglichkeiten und Grenzen der Durchführung einer Veran-
staltung und die unter Umständen erforderlichen behördlichen Erlaubnisse zu unterrichten. Sie verfü-
gen über die Örtlichkeiten ohne Abstimmung mit den Eigentümern und den allgemeinen Ordnungsbe-
hörden und den Sonderordnungsbehörden und ohne die Frage zu klären, ob die Fläche für die geplante 
Veranstaltung überhaupt geeignet wäre. 

http://www.facebook.com/
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Insbesondere aus folgenden Gründen ist eine Untersagung solcher Veranstaltungen notwendig: 

• Eine verantwortliche Person, die für die Einhaltung notwendiger Sicherheitsauflagen in die 
Pflicht genommen werden kann, ist nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass keine Veran-
stalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen wurde. 

• Bei den Partys der vergangenen Jahre kam es immer wieder zu erheblichen Lärmbelästigun-
gen, insbesondere zu Störungen der Nachtruhe in der Zeit von  22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.  

• Es gibt keine Angaben zum Reinigungs- und Entsorgungskonzept sowie den zur Verfügung 
stehenden Toilettenanlagen.  

• Für den Bereich unter der Brücke der BAB A 45 in Schwerte-Ergste werden darüber hinaus 
auch Belange des Natur- und Landschaftsschutzes berührt, da durch solche Veranstaltungen 
Störungen des Ökosystems (insbesondere während der Brutzeit von Mitte März bis Ende Au-
gust) unvermeidlich sind. Die Natur- und Landschaftsschutzflächen reichen bis unmittelbar an 
die befestigte Fläche unter der Brücke der BAB A 45. Die Veranstaltung verstößt damit gegen 
§ 23 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29.07.2009 in der zurzeit gel-
tenden Fassung. Danach sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung des geschützten Gebietes oder zu einer nachhaltigen Störung führen 
können, wobei Lärm und das Aufsuchen des geschützten Landschaftsteils, z. B. zur Verrich-
tung der Notdurft, eine solche Störung darstellen. 

• Die Fläche unter der Brücke ist unbeleuchtet und zur Ruhr hin nicht abgesichert. Es steht zu 
befürchten, dass Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in den Fluss stürzen und dann, 
insbesondere in den dunklen Nachtstunden, nicht gerettet werden können.  

Der Gesundheitsschutz der Besucherinnen und Besucher, unbeteiligter Personen, der gesamten 
näheren Nachbarschaft, sowie der Natur- und Immissionsschutz sind wichtige Belange des Gemein-
wohls, die es zu schützen gilt. Dagegen muss das Recht der Veranstalter und Besucher dieser Partys 
zurücktreten. Es ist daher geboten und zugleich auch ermessensgerecht, diese Veranstaltungen zu 
untersagen und auch das angeordnete Verbot mit ordnungsbehördlichen Mittel durchzusetzen. 

Das von mir ausgesprochene Verbot entspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach  
§ 15 OBG NRW. Eine andere, gleich mögliche und geeignete, aber weniger beeinträchtigende Maß-
nahme ist nicht ersichtlich.  

Begründung zu 2. 

Die Anordnung der Platzverweisung beruht auf § 24 Nr. 13 OBG NRW in Verbindung mit § 34 
Polizeigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) vom 25.07.2003 in der zurzeit gelten-
den Fassung, die des unmittelbaren Zwangs auf §§ 55 Absatz 2, 57 Absatz 1 Nr. 3, 62 Absatz 1 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz  für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) vom 19.02.2003 
in der zurzeit geltenden Fassung. Angesichts der weiterhin zu erwartenden Verstöße gegen Nr. 1 
dieser Verfügung ist es geboten, Zwangsmittel anzudrohen. Bei der Erzwingung einer Unterlassung – 
wie vorliegend – kann eine Platzverweisung angedroht und bei Nichtbefolgung auch, nötigenfalls mit 
der Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchgesetzt werden (§ 57 Absatz 3 Satz 2 VwVG NRW). 

Ihre Rechte 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
- ERVVO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden. 
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Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. 

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 
Ausfertigung erhalten können. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Die durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Verfügung ausgesetzte aufschiebende 
Wirkung der Klage kann auf Ihren Antrag hin durch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahn-
hofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, ganz oder teilweise wieder hergestellt werden. 

Schwerte, 20.02.2014 

gez. 
Heinrich Böckelühr 
Bürgermeister 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

Die vorstehende Allgemeinverfügung über das Verbot von Techno-Partys im Stadtgebiet Schwerte in 
der Zeit vom 01.04.2014 bis zum 31.10.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Allgemeinverfügung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat diese Allgemeinverfügung vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i. V. m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 20.02.2014 

gez. 
Heinrich Böckelühr 
Bürgermeister
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27. Bekanntmachung 

Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW 
Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen in Krefeld - ein Landesbetrieb im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW - wird Arbeiten für 
die geowissenschaftliche Landesaufnahme durchführen. 

Zeitraum Februar - Dezember 2014 

Kreis Unna 

Stadt/Gemeinde/Kreis Schwerte 

Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind auf Grund des § 2 des Lagerstättengesetzes vom 
04.12.1934 (RGBl. S. 1223) in der Fassung vom 10. November 2001 (BGBl. S. 2992) auch ohne 
vorherige Anmeldung berechtigt zum Betreten von Grundstücken, zur Vornahme von Untersuchungs-
arbeiten sowie zum Zutritt zu Erdaufschlüssen wie Aufgrabungen, Abgrabungen und Steinbrüchen. 
Sie legitimieren sich hierbei durch Dienstausweise. 

Diese geologische Bestandsaufnahme des Untergrundes ist Teil landesweiter Untersuchungen. Die 
gewonnenen Daten werden ausgewertet und in die Fachinformationssysteme Geologische Karte, 
Hydrogeologische Karte und Rohstoffgeologische Karte eingearbeitet. Sie stehen als Grundlagen-
information für zukünftige Planungen zur Verfügung und geben Auskunft über den Aufbau, die 
Zusammensetzung, die Eigenschaften und das Verhalten des Untergrundes. 

Im Rahmen der Kartierarbeiten sind kleine Handbohrungen notwendig. In Ausnahmefällen müssen 
Sondierbohrungen bis zu 30 m Tiefe durchgeführt werden. Wenn Privatgrundstücke für diese Son-
dierbohrungen in Anspruch genommen werden sollen, werden die Eigentümer rechtzeitig informiert. 
Dabei wird auf privatwirtschaftliche Belange und die derzeitige Nutzung der Grundstücke Rücksicht 
genommen. Etwaige durch die Inanspruchnahme entstehende Schäden werden nach den allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. 

Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geologischen Dienstes NRW bei der 
Erledigung ihrer Arbeiten im Dienste der Allgemeinheit zu unterstützen. 
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28. Bekanntmachung 

Jagdgenossenschaft Schwerte-Westhofen/Wandhofen/Rosen südl. 
Die berechtigten Grundstückseigentümer (Jagdgenossen) der Jagdgenossenschaft Schwerte-
Westhofen/Wandhofen/Rosen südl. werden hiermit zu der am 

Mittwoch, dem 26.03.2014, 19.30 Uhr, 

in der Gaststätte „Zum Haseneck“, 

Wandhofener Str. 43, 58239 Schwerte, 

stattfindenden öffentlichen Genossenschaftsversammlung eingeladen. 

Tagesordnung: 

1) Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

2) Genehmigung der Niederschrift über die Genossenschaftsversammlung vom 14.01.13 

3) Verpachtung der Genossenschaftsjagd 

4) Verschiedenes 

Schwerte, 18.02.2014 

gez. 
Klempt  
Vorsitzender



 

 44 

 

 



 

 45 

 



 

   46 

 


	16. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	17. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	18. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	19. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	20. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	21. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	22. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	23.  Bekanntmachung
	Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder der Stadt Schwerte vom 24.02.2014
	§ 1 Wahlgebiet
	§ 2 Wahlorgane
	§ 3 Wahlleiter/Wahlleiterin
	§ 4 Wahlausschuss
	§ 5 Wahlvorstand und ehrenamtliche Tätigkeit
	§ 6 Wahlberechtigung
	§ 7 Wahlrechtsausschluss
	§ 8 Wählbarkeit
	§ 9 Wahltag und Wahlzeit
	§ 10 Wahlvorschläge
	§ 11 Stimmzettel
	§ 12 Wählerverzeichnis
	§ 13 Durchführung der Wahl
	§ 14 Stimmzählung
	§ 15 Feststellung des Wahlergebnisses und der Sitzverteilung
	§ 16 Wahlprüfung
	§ 17 Fristen
	§ 18 Anzuwendende Vorschriften
	§ 19 Amtssprache
	§ 20 Inkrafttreten


	24. Bekanntmachung
	IV. Nachtrag vom 24.02.2014 zur Hauptsatzung der Stadt Schwerte vom 06.03.2008
	§ 1
	§ 2


	25. Bekanntmachung
	Satzung für den Integrationsrat der Stadt Schwerte vom 24.02.2014
	§ 1  Kompetenzen und Aufgaben
	§ 2  Vorsitzende/-r und Stellvertreter
	§ 3  Teilnahme- und Rederecht in kommunalen Gremien
	§ 4  Vorschlagsrecht für Ratsausschüsse
	§ 5  Bildung von Arbeitskreisen
	§ 6  Zahl der Mitglieder und Amtszeit
	§ 7  Ständige Beratungspersonen und Sachverständige
	§ 8  Wahlberechtigte
	§ 9  Wahltermin
	§ 10  Anlehnung an das Kommunalwahlgesetz
	§ 11  Wahlordnung
	§ 12  Geschäftsordnung
	§ 13  Rechtsstellung der Integrationsratsmitglieder
	§ 14  Geschäftsführung des Integrationsrates
	§ 15  Inkrafttreten


	Die vorstehende Satzung für den Integrationsrat der Stadt Schwerte vom 24.02.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
	26. Bekanntmachung
	Allgemeinverfügung über das Verbot von Techno-Partys im Stadtgebiet  Schwerte in der Zeit vom 01.04.2014 bis zum 31.10.2014

	27. Bekanntmachung
	Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW

	28. Bekanntmachung
	Jagdgenossenschaft Schwerte-Westhofen/Wandhofen/Rosen südl.




